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Bundesgesetz, mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959, das Umweltvertriglichkeitspriifungsgesetz 2000,
das Immissionsschutzgesetz — Luft, das Klimaschutzgesetz, das Umweltforderungsgesetz, das Bundes-
luftreinhaltegesetz, das Altlastensanierungsgesetz, das Chemikaliengesetz 1996, das Gesundheits- und
Erndhrungssicherheitsgesetz, das Pflanzenschutzgesetz 2011, das Diingemittelgesetz 1994, das Futtermit-
telgesetz 1999, das BFW-Gesetz, das Rebenverkehrsgesetz 1996, das Produktenbdrsegesetz, das Bundes-
gesetz liber die Bundesédmter fiir Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten, das Kli-
ma- und Energiefondsgesetz 2007 und das Spanische Hofreitschule- Gesetz gedndert und das Bundesge-
setz zur Schaffung eines Giitezeichens fiir Holz und Holzprodukte aus nachhaltiger Nutzung, das Borse-
sensale-Gesetz und das Bundesgesetz {iber das Bundesamt fiir Wasserwirtschaft aufgehoben werden
(Verwaltungsreformgesetz BMLFUW)

Der Nationalrat hat beschlossen:
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1. Wasserrechtsgesetzes 1959
2. Umweltvertraglichkeitspriifungsgesetzes 2000
3. Immissionsschutzgesetzes — Luft
4. Klimaschutzgesetzes
5. Umweltforderungsgesetzes
6. Bundesluftreinhaltegesetzes
7. Altlastensanierungsgesetzes
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Bundesanstalten
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Artikel 1
Anderung des Wasserrechtsgesetzes 1959

Das Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI. Nr. 215, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz BGBI. I
Nr. 54/2014, wird wie folgt gedndert:

1. § 7 und die Uberschrift zu § 7entfallen.
2. § 15 Abs. 4 entfillt. Die nachfolgenden Absditze 5, 6, 7 und 8 erhalten die Bezeichnung 4, 5, 6 und 7.

3. In § 15 Abs. 7 und 8 wird die Wortfolge ,,Abs. 5 und 6 sowie ,,(Abs. 5 und 6)“ durch die Wortfolge
,»Abs. 4 und 5“ sowie ,,(Abs. 4 und 5)“ersetzt.

4. Dem § 17 Abs.1 wird folgender Satz angefiigt:

»Dabei sind die Bewerbungen vornehmlich auf die in einem anerkannten Rahmenplan dargestellte im
offentlichen Interesse gelegene Ordnung zu priifen.*

5. § 18 samt Uberschrift entfillt.
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6. In § 23a Abs. 2 zweiter Satz wird die Wortfolge ,,Zivilingenieur des Bauwesens zu betrauen® durch die
Wortfolge ,,.Befugten (§ 134 GewO 1994, § 1 ZTG) der Fachbereiche Bauwesen oder Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft zu bestellen® ersetzt.

7.In § 33c Abs. 6 erhilt die Z 2 die Ziffernbezeichnung ,,3“; nach Z 1 wird folgende Z 2 eingefiigt:
,,2. es sich um Anlagen eines Wasserverbandes handelt,
a) in denen Abwasser behandelt wird, das unter die Richtlinie 91/271/EG fillt,
b) in die zumindest ein Verbandsmitglied einleitet, das eine in Anhang I der Richtlinie
2010/75/EU genannte industrielle Tétigkeit durchfiihrt und
¢) die daher gemeinsam mit dem kommunalen Abwasser, einen iiberwiegenden Anteil an indust-
riellem Abwasser reinigen und einleiten, oder

8. § 33d Abs. 4 wird folgender neuer letzter Satz angefiigt:

,Uber Antrag des Wasserberechtigten sind die Sanierungsfrist sowie erforderlichenfalls die Projektvorla-
gefrist unter den obengenannten Voraussetzungen einmalig um weitere drei Jahre zu verlangern. Eine
Verlangerung der Sanierungsfrist im letzten Planungszyklus darf nicht {iber den 22. Dezember 2027 hin-
aus erfolgen, die Verldngerung der Projektvorlagefrist nicht {iber den 22. Dezember 2025.“

9. In § 100 Abs. 1 lit. f wird die Zahl ,,400 000“ durch die Zahl ,,1 000 000* ersetzt, in § 100 Abs. 1 lit. g
wird der Strichpunkt durch einen Beistrich ersetzt und danach folgender Halbsatz angefiigt ,,die sich iiber
zwei oder mehrere Lander erstrecken;

10. In § 109 Abs. 1 wird vor der Wortfolge ,,auf Antrag eines Bewerbers* das Wort ,,auch® eingefiigt.

11. In § 109 Abs. 2 erster Satz wird die Wortfolge ,;noch vor Abschluss® durch die Wortfolge ,bis zum
Tag der Anberaumung™ ersetzt.

12. § 109 Abs. 3 lautet wie folgt; der bisherige Abs. 3 erhdlt die Bezeichnung 4:

»(3) Als Ansuchen im Sinne der Abs. 1 und 2 gilt auch ein Vorhaben, fiir welches die Umweltver-
traglichkeitspriifung eingeleitet wurde (§ 5 Abs. 3 UVP-G 2000). Sofern in einem solchen Genehmi-
gungsantrag Unterlagen fiir die Genehmigung nach den wasserrechtlichen Vorschriften fehlen, hat die
Behorde — sofern dies nicht gemdll § 5 Abs. 2 UVP-G 2000 erfolgt — dem Projektwerber gemdf3 § 13
Abs. 3 AVG unverziiglich die Ergdnzung des Genehmigungsantrages um die fiir die Beurteilung des
Widerstreits erforderlichen Unterlagen aufzutragen.*

13.In § 120 Abs. 1 werden an den ersten Satz folgende Sditze angefiigt:

,»Als wasserrechtliche Bauaufsicht kann eine natiirliche oder juristische Person oder sonstige Gesellschaft
mit Rechtspersonlichkeit bestellt werden. Bei Bestellung einer juristischen Person oder sonstigen Gesell-
schaft mit Rechtspersonlichkeit hat diese eine oder mehrere natiirliche Personen zur Wahrnehmung der
Aufgaben fiir sie zu benennen. In diesem Fall muss jede der benannten natiirlichen Personen die Eignung
aufweisen.*

14. In § 121 Abs. 5 Z 1 wird vor dem Wort ,,Ausfithrung® das Wort ,,baulichen® eingefiigt.

15. In § 127 Abs. 4 entfillt die Wortfolge ,,oder die Angelegenheit dem Bundesminister fiir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vorzulegen®.

16. Dem § 134 Abs. 5 werden folgende Sitze angefiigt:

,,Die Vorlage an die Behorde hat elektronisch iiber eine Datenanwendung des Bundes (§ 59) zu erfolgen,
oder falls eine elektronische Datenmeldung mangels der dafiir erforderlichen Ausriistung nicht moglich
ist nach Absprache mit der Behdrde auf andere geeignete Weise (z.B. auf postalischem Weg) zu erfolgen.
Formate, technische Spezifikationen und Werkzeuge werden vom Bundesministerium fiir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft {iber die Website des Bundesministeriums fiir Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Verfiigung gestellt.*

17. § 135 und die Uberschrift zu § 135 entfallen.
18.In § 137 Abs. 1 Z 2 wird die Bezeichnung ,,Abs. 5 durch die Bezeichnung ,,Abs. 4 ersetzt.
19.In § 137 Abs. 1 Z 3 wird die Bezeichnung ,,Abs. 6 durch die Bezeichnung ,,Abs. 5% ersetzt.
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20. Dem § 145 wird folgender Abs. 13 angefiigt:

(13) § 7 samt Uberschrift, § 15, 17, 18 samt Uberschrift, § 23 Abs. 2 zweiter Satz, § 33¢c Abs. 6,
§ 33d Abs. 4, § 100 Abs. 1 lit. f und g, § 109 Abs. 1 bis 4, § 120 Abs. 1, § 121 Abs.5 Z 1, § 127
Abs.4 § 134 Abs. 5, 135 samt Uberschrift, § 137 Abs. 1 Z 2 und 3, § 145b und Anhang E in der Fassung
des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBI. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung
in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 7, 18 und § 135, jeweils samt Uberschrift auer Kraft.

21. In § 145b entfallen die Z 3 bis Z 5 lit. e. Die Z 6 bis Z 10 erhalten die Bezeichnung ,,3. bis ,,7.%.

22. In § 145b Z 3 wird nach dem Klammerausdruck die Wortfolge ,, zuletzt gedndert durch die Richtlinie
2014/101/EU (ABIL. L 311 vom 31.10.2014 S. 32)“ eingefiigt.

23. In §145b Z5 wird nach dem Klammerausdruck die Wortfolge ,, gedndert durch die Richtlinie
2014/80/EU (ABI. L 182 vom 21.06.2014 S. 52)* eingefiigt.

24. In §145b Z 6 wird nach dem Klammerausdruck die Wortfolge ,, gedndert durch die Richtlinie
2013/39/EU (ABI. L 226 vom 24.08.2013 S. 1) eingefiigt.

25. In Anhang E lautet die Uberschrift zu Abschnitt II , Liste der prioritiren Stoffe®.

26. In Anhang E Abschnitt Il wird in den Tabelleneintrdgen Nr. 12 und 33 in der vierten Spalte jeweils
ein ,X* eingefiigt.

27. Der Tabelle des Abschnitts Il des Anhangs E werden folgende Zeilen angefiigt:

34 [115-32-2 Dicofol X
35 |1763-23-1 Perfluoroktansulfonsidure und ihre Derivate (PFOS) X
36 [124495-18-7 Quinoxyfen X
37 [nicht anwendbar IDioxine und dioxinidhnliche Verbindungen X >
38 [74070-46-5 Aclonifen

39 [42576-02-3 Bifenox

40 [28159-98-0 Cybutryn

41 [52315-07-8 Cypermethrin ©

42 62-73-7 Dichlorvos

43 [nicht anwendbar Hexabromcyclododecane (HBCDD) X "
44 [76-44-8/1024-57-3 |Heptachlor und Heptachlorepoxid X
45 [886-50-0 Terbutryn

28. Nach der Fufinote 4 zur Tabelle des Abschnitts II des Anhangs E werden folgende Fufinoten 5 bis 7
angefiigt:
,») Dies bezieht sich auf die folgenden Verbindungen: 7 polychlorierte Dibenzoparadioxine (PCDD)
2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-PSCDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8- H6CDD
(CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-
3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9) 10 poly-
chlorierte Dibenzofurane (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-PSCDF (CAS
57117-41-6), 2,3,4,7,8-PSCDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9),
1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-
H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF
(CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) 12 dioxindhnliche polychlorierte
Biphenyle (PCB-DL): 3,3°,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3°,4°,5-T4CB (PCB 81,
CAS 70362-50-4), 2,3,3°,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4°,5-P5CB (PCB 114,
CAS 74472-37-0), 2,3°,4,4°,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3°,4,4°,5’-P5CB (PCB 123,
CAS 65510-44-3), 3,3°,4,4°,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3°,4,4°,5- H6CB (PCB
156, CAS 38380-08-4), 2,3,3%,4,4°,5°-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3°,4,4°,5,5’-H6CB
(PCB 167, CAS 52663-72- 6), 3,3°,4,4°5,5-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6),
2,3,3,4,4°,5,5°-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
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6) CAS 52315-07-8 bezieht sich auf eine Isomermischung von Cypermethrin, Alpha-Cypermethrin
(CAS 67375-30-8), Beta-Cypermethrin (CAS 65731-84-2), Theta-Cypermethrin (CAS 71697-
59-1) und Zeta-Cypermethrin (52315-07-8).

7) Dies bezieht sich auf 1,3,5,7,9,11-Hexabromcyclododecan (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-
Hexabromocyclododecan (CAS 3194-55- 6), a-a-Hexabromocyclododecan (CAS 134237-50-6),
B-B-Hexabromocyclododecan (CAS 134237-51-7) und y-Hexabromocyclododecan (CAS
134237-52-8).

Artikel 2
Anderung des Umweltvertriglichkeitspriifungsgesetzes 2000

Das Bundesgesetz iiber die Priifung der Umweltvertriaglichkeit (Umweltvertréglichkeitsprifungsge-
setz 2000 — UVP-G 2000), BGBI. Nr. 697/1993, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I
Nr. 4/2016, wird wie folgt gedndert:

1. § 3 Abs. 2 lautet:

,»(2) Bei Vorhaben des Anhanges 1, die die dort festgelegten Schwellenwerte nicht erreichen o-
der Kriterien nicht erfiillen, die aber mit anderen Vorhaben gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert
erreichen oder das Kriterium erfiillen, hat die Behorde im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer
Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen schédlichen, beldstigenden oder belastenden Auswir-
kungen auf die Umwelt zu rechnen und daher eine Umweltvertrdglichkeitspriifung fiir das geplante Vor-
haben durchzufiihren ist. Fiir die Kumulierung zu beriicksichtigen sind andere gleichartige und in einem
rdumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben, die bestehen oder genehmigt sind, oder Vorhaben, die
mit vollstdndigem Antrag auf Genehmigung bei einer Behorde frither eingereicht oder nach §§ 4 oder 5
frither beantragt wurden. Eine Einzelfallpriifung ist nicht durchzufiihren, wenn das geplante Vorhaben
eine Kapazitit von weniger als 25 % des Schwellenwertes aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall
sind die Kriterien des Abs. 5 Z 1 bis 3 zu beriicksichtigen, Abs. 7 und 8 sind anzuwenden. Die Umwelt-
vertraglichkeitspriifung ist im vereinfachten Verfahren durchzufiihren. Die Einzelfallpriiffung entfillt,
wenn der Projektwerber/die Projektwerberin die Durchfiihrung einer Umweltvertrdglichkeitspriifung
beantragt.*

2. In § 3 Abs. 8 wird nach der Wortfolge ,,des Immissionsschutzgesetzes-Luft, BGBI1. I Nr. 115/1997, die
Wortfolge ,,in der jeweils geltenden Fassung* eingefiigt.

3. § 3a Abs. 6 lautet:

,(6) Bei Anderungen von Vorhaben des Anhanges 1, die die in Abs. 1 bis 5 angefiihrten Schwellen-
werte nicht erreichen oder Kriterien nicht erfiillen, die aber mit anderen Vorhaben gemeinsam den jewei-
ligen Schwellenwert oder das Kriterium des Anhanges 1 erreichen oder erfiillen, hat die Behorde im Ein-
zelfall festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen schédlichen,
beléstigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und daher eine Umweltvertrag-
lichkeitspriifung fiir die geplante Anderung durchzufiihren ist. Fiir die Kumulierung zu beriicksichtigen
sind andere gleichartige und in einem rdumlichen Zusammenhang stehende Vorhaben, die bestehen oder
genehmigt sind, oder Vorhaben, die mit vollstindigem Antrag auf Genehmigung bei einer Behorde frither
eingereicht oder nach §§ 4 oder 5 frither beantragt wurden. Eine Einzelfallpriifung ist nicht durchzufiih-
ren, wenn das geplante Anderungsvorhaben eine Kapazitit von weniger als 25 % des Schwellenwertes
aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien des § 3 Abs. 5 Z 1 bis 3 zu beriicksichti-
gen, § 3 Abs. 7 und 8 sind anzuwenden. Die Umweltvertraglichkeitspriifung ist im vereinfachten Verfah-
ren durchzufiihren.*

4. § 5 Abs. 4 lautet:

»(4) Dem Umweltanwalt und der Standortgemeinde ist die Umweltvertrdglichkeitserklarung unver-
ziiglich zu tibermitteln. Diese konnen dazu binnen vier Wochen Stellung nehmen.*
5. In § 6 Abs. 2 wird zu Beginn des Absatzes folgender neuer Satz eingefiigt:

,Die Angaben gemif3 Abs. 1 kdnnen, gemessen an den zu erwartenden Umweltauswirkungen, in ,,priori-
tar oder ,,nicht prioritdr” gegliedert und der jeweilige Untersuchungsaufwand dementsprechend abgestuft
werden. Dabei kann sich der Projektwerber mit der Behdrde abstimmen.
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6. In § 9 Abs. 3 lautet der erste Satz:

,, Die Behorde hat das Vorhaben gemill § 44a Abs. 3 AVG mit der Maligabe kundzumachen, dass die
Kundmachung im Internet, in einer im Bundesland weitverbreiteten Tageszeitung sowie in einer weiteren,
in den betroffenen Gemeinden geméf § 19 Abs. 3 verbreiteten periodisch erscheinenden Zeitung zu er-
folgen hat.*

7.In § 10 Abs. 7 wird ein neuer zweiter Satz eingefiigt.

»Bei Vorhaben im Ausland, die erhebliche Umweltauswirkungen auf die Mehrheit der dsterreichischen
Bundeslander haben, erfolgt die fiir die Kundmachung gemall § 9 iVm § 44a Abs. 3 AVG erforderliche
Verlautbarung im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung* durch den Bundesminister/die Bundesministerin fiir
Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.*

8. In § 17 Abs. 6 wird im vierten Satz das Wort ,Berufungsverfahrens™ durch das Wort ,,Beschwerdever-
fahrens® ersetzt.

9. In §17 Abs. 7 werden im zweiten Satz nach der Wortfolge ,nachteilige Auswirkungen vermieden,
verringert und* die Wortfolge ,jiberwacht sowie* eingefiigt und am Ende des Absatzes folgende Siitze
angefiigt:

,,Mit Ablauf von zwei Wochen nach dieser Kundmachung gilt der Bescheid auch gegeniiber jenen Perso-
nen als zugestellt, die sich am UVP-Verfahren nicht oder nicht rechtzeitig (§§ 42, 44a iVm 44b AVG)
beteiligt und deshalb keine Parteistellung erlangt haben. Ab dem Tag der Kundmachung im Internet ist
solchen Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen ein Beschwerderecht zukommt, Einsicht in den Ver-
waltungsakt zu gewéhren.*

10. § 18 Abs. 1 lautet:

,»(1) Die Behorde kann auf Antrag der Projektwerberin oder des Projektwerbers zunéchst iiber alle
Belange absprechen, die zur Beurteilung der grundsitzlichen Umweltvertriaglichkeit des Vorhabens erfor-
derlich sind. Diesfalls sind nur die zur Beurteilung der grundsitzlichen Umweltvertraglichkeit notwendi-
gen Unterlagen vorzulegen. In der grundsitzlichen Genehmigung der Umweltvertraglichkeit des Vorha-
bens kann auf Antrag des Projektwerbers auch bereits tiber die Zuldssigkeit des Vorhabens in Teilberei-
chen abgesprochen werden. In der grundsétzlichen Genehmigung ist auch dariiber abzusprechen, welche
Bereiche Detailgenehmigungen vorbehalten bleiben.*

11. § 19 Abs. 3 lautet:

,»(3) Der Umweltanwalt, die Standortgemeinde und die an diese unmittelbar angrenzenden Osterrei-
chischen Gemeinden, die von wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt betroffen sein
konnen, haben im Genehmigungsverfahren und im Verfahren nach § 20 Parteistellung. Der Umweltan-
walt ist berechtigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Umwelt dienen, als subjek-
tives Recht im Verfahren geltend zu machen und Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie
Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Gemeinden im Sinne des ersten Satzes sind berech-
tigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Umwelt oder der von ihnen wahrzuneh-
menden offentlichen Interessen dienen, als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen und Be-
schwerde an das Bundesverwaltungsgericht sowie Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.*

12. § 24a Abs. 4 lautet:
,»(4) Dem Umweltanwalt und der Standortgemeinde ist die Umweltvertriglichkeitserklarung unver-

zliglich zu tibermitteln. Diese kdnnen dazu binnen vier Wochen Stellung nehmen.*

13. In § 24 f Abs. 5 wird im vierten Satz das Wort ,,Berufungsverfahrens* durch das Wort ,Beschwerde-
verfahrens® ersetzt.

14.. In § 24 f Abs. 13 werden am Ende des Absatzes folgende Sitze angefiigt:

,,Mit Ablauf von zwei Wochen nach dieser Kundmachung gilt der Bescheid auch gegeniiber jenen Perso-
nen als zugestellt, die sich am UVP-Verfahren nicht oder nicht rechtzeitig (§§ 42, 44a iVm 44b AVQG)
beteiligt und deshalb keine Parteistellung erlangt haben. Ab dem Tag der Kundmachung im Internet ist
solchen Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen ein Beschwerderecht zukommt, Einsicht in den Ver-
waltungsakt zu gewidhren.*

15. In § 39 Abs. 1 entfdllt im vierten Satz der Ausdruck ,,Abs. 4 und*.
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16. § 40 Abs. 1 lautet:

(1) Uber Beschwerden in Angelegenheiten nach diesem Bundesgesetz entscheidet das Bundesver-
waltungsgericht. Dies gilt nicht in Verfahren nach § 45. Werden in einer Beschwerde Einwendungen oder
Griinde erstmals vorgebracht, so sind diese nur zuldssig, wenn in der Beschwerde begriindet wird, warum
sie nicht bereits wihrend der Einwendungsfrist im Verwaltungsverfahren geltend gemacht werden konn-
ten und der Beschwerdefiihrer oder die Beschwerdefiihrerin glaubhaft macht, dass ihn oder sie am Unter-
bleiben der Geltendmachung wihrend der Einwendungsfrist kein Verschulden oder nur ein minderer
Grad des Versehens trifft. Wenn dies bei simtlichen Beschwerdegriinden nicht glaubhaft gemacht werden
kann, ist die Beschwerde als unzuldssig zuriickzuweisen, wenn jedoch nur teilweise Griinde betroffen
sind, ist die Beschwerde in diesen Punkten nicht zu behandeln.*

17. In § 40 Abs. 3 wird der Ausdruck ,,Abs. 7a* durch den Ausdruck ,,Abs. 9 ersetzt und folgender Satz
am Ende angefiigt:

,,Auch bei Ubermittlung von Akten in elektronischer Form hat die Behorde ein Aktenverzeichnis anzu-
schlieBen.

18. Dem § 46 wird folgender Abs. 27 angefiigt:

»(27) Firr das Inkrafttreten von durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. xx/2017 neu gefassten oder ein-
gefligten Bestimmungen sowie fiir den Ubergang zur neuen Rechtslage gilt Folgendes:

§ 3 Abs. 2, § 3 Abs. 8, § 3a Abs. 6, § 5 Abs. 4,§ 6 Abs. 2, § 9 Abs. 3, § 10 Abs. 7, § 17 Abs. 6 und 7, § 18
Abs. 1, § 19 Abs. 3, § 24a Abs. 4, § 24f Abs. 5 und 13, § 39 Abs. 1, § 40 Abs. 1 und 3 sowie Anhang 1 in
der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBI. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.*

19. Anhang 1 Z 14 lit. d lautet:

,.d) Erweiterungen von Flugplitzen', wenn dadurch die Summe der Flugsteige'® um mindestens
50 % oder um mindestens 10 Stiick — auf GroBflughifen'® um mindestens 20 Stiick — erhcht
wird;"

20. Anhang |1 Z 14 lit. e lautet:

,.¢) Erweiterungen von Flugplitzen', wenn dadurch die Summe der Abstellflichen'® um mindes-
tens 32 000 m2 erhoht oder die Summe der Abstellflichen'® fiir die Allgemeine Luftfahrt um
mindestens 50 % erweitert werden; im Fall von Grof3flughdfen Erweiterungen, wenn dadurch
die Summe der Abstellflichen'® um mindestens 25 % erhdht wird;"

21. Anhang 1 Z 14 lit. h lautet:

,h) Erweiterungen von Flugplitzen' in schutzwiirdigen Gebieten der Kategorien A oder E, wenn
dadurch die Summe der Flugsteige'® um mindestens 5 Stiick — auf GroBflughifen'® um min-
destens 10 Stiick — erhoht wird;"

22. Anhang 1 Z 14 lit. i lautet:
i) Erweiterungen von Flugplitzen' in schutzwiirdigen Gebieten der Kategorien A oder E, wenn
dadurch die Summe der Abstellflichen'® um mindestens 16 000 m2 erhéht oder die Summe
der Abstellflichen'® fiir die Allgemeine Luftfahrt um mindestens 25 % erweitert werden; im
Fall von GroBflughifen Erweiterungen, wenn dadurch die Summe der Abstell-flichen'® um
mindestens 12,5 % erhoht wird;"

23. In Anhang 1 wird in Z 16 (in Spalte 2) eine neue lit. b eingefiigt und entsprechend in Spalte 3 die
bisherige ,lit. b durch ,lit. c* ersetzt; ebenso wird im Schlusssatz in Spalte 3 der Ausdruck ,,b* durch ,.c*
ersetzt:

,.b) Anderungen von Starkstromfreileitungen mit einer Nennspannung von mindestens 110 kV auf
Trassen einer bestehenden Starkstromfreileitung durch Erhéhung der Nennspannung, wenn
diese iiber 25 %, aber nicht um mehr als 100 %, und die bestehende Leitungslange um nicht
mehr als 10 % erhoht werden;*

24. In Anhang 1 Fufinote Ic wird folgender Satz angefiigt:

"Fiir die Summe der Flugsteige ist die grote Summe der genehmigten Flugsteige der letzten 5 Jahre
mafgeblich."



7 von 22

25. In Anhang 1 Fufsnote 1d wird folgender Satz angefiigt:

"Fiir die Summe der Abstellflachen ist die grofite Summe der genehmigten Abstellflachen der letzten 5
Jahre maB3geblich.”

26. In Anhang 1 wird nach Fufnote 1d folgende Fufinote le eingefiigt:

"19 GroBflughafen bezeichnet einen Flughafen, auf welchem es zu einem Verkehrsaufkommen von mehr
als 150.000 Bewegungen (Start oder Landung) pro Kalenderjahr kommt. Hiervon sind ausschlielich der
Ausbildung dienende Bewegungen mit Leichtflugzeugen ausgenommen.*

27. Anhang 1 Z 64 lit. e und f'lauten:

,€) Anlagen zur Herstellung von Roheisen oder Rohstahl in schutzwiirdigen Gebieten der Katego-
rie D mit einer Produktionskapazitdt von mehr als 375.000 t/a;

f) Anlagen zur Verarbeitung von Eisenmetallen (Warmwalzen, Schmieden mit Himmern) in
schutzwiirdigen Gebieten der Kategorie D mit einer Produktionskapazitit von mehr als
375.000 t/a.*
28. In Anhang 1 wird nach Fufinote 21 folgende Fufinote 22 angefiigt:

.22 Fiir Anlagen geméB lit. b bis f, die in integrierten Hiittenwerken geméB lit. a errichtet oder gedndert
werden, ist eine Einzelfallpriifung gemiB §§ 3 und 3a UVP-G 2000 auf die Anderungen der Umweltaus-
wirkungen des integrierten Hiittenwerkes insgesamt zu beziehen; § 3a Abs. 1 Z 1 findet keine Anwen-
dung.”

Artikel 3
Anderung des Immissionsschutzgesetzes — Luft

Das Bundesgesetz zum Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe (Immissionsschutzgesetz —
Luft, IG-L), BGBIL. I Nr. 115/1997, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 77/2010, wird
wie folgt gedndert:

1. In der Inhaltsiibersicht wird der Eintrag zum 7. Abschnitt durch folgenden Eintrag ersetzt:

,,7. Abschnitt: (entfallen)*

2. In der Inhaltsiibersicht werden die Eintrdge zu § 27 und § 29 durch die folgenden Eintréige ersetzt:
,»§ 27: (entfallen)
59 29: (entfallen)”

3. In der Inhaltsiibersicht werden die Eintrdge zu den Anlagen 5b und 5c¢ durch die folgenden Eintrdge
erseizt.

,~Anlage 5b: (entfallen)*
,»Anlage Sc: (entfallen)

4. § 3 Abs. 3 lautet:

»(3) Fir Stickstoffdioxid gilt zusétzlich im gesamten Bundesgebiet der in Anlage 5a festgelegte
Zielwert.*

5.In§ 5 Abs. 2 wird das Wort ,,dall* durch das Wort ,,dass* ersetzt.

6. In §5 Abs. 2 Z 2 wird die Wortfolge ,,Anlagen 1, 2 und 5b* durch die Wortfolge ,,Anlagen 1 oder 2
erseizt.

7. In § 7 Abs. 1 wird die Wortfolge ,des Immissionsgrenzwerts oder des Immissionszielwerts gemél
Anlage 5b oder 5¢* durch die Wortfolge ,.eines Immissionsgrenzwerts* ersetzt.

8. In § 8 Abs. 1 entfillt die Wortfolge ,,oder Immissionszielwerts gemall Anlage 5b oder S5c*.

9.In § 8 Abs. 1 Z 1 wird die Wortfolge ,,Anlagen 1 und 2 durch die Wortfolge ,,Anlagen 1 oder 2 ersetzt
und es entfillt die Wortfolge ,,oder eines Immissionszielwerts gemal Anlage 5b oder 5c¢*.
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10. In § 8 Abs. 2 entfillt die Wortfolge ,,oder eines Immissionszielwerts geméfl Anlage 5b oder 5c*.

11. § 8 Abs. 3 lautet:

,(3) Der Landeshauptmann hat fiir jeden in den Anlagen 1 oder 2 oder in einer Verordnung geméaf
§ 3 Abs. 5 festgelegten Luftschadstoff eine eigene Statuserhebung zu erstellen. Uberschreitungen eines
Immissionsgrenzwerts fiir denselben Luftschadstoff an zwei oder mehreren Messstellen konnen in einer
Statuserhebung zusammengefasst werden. Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte fiir PM,o, PM, s,
Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo(a)pyren kénnen in einer gemeinsamen Statuserhebung zusammenge-
fasst werden, wenn sie sich im gleichen Beurteilungszeitraum ereignet haben.*

12.In § 8 Abs. 7 Z 3 entfillt die Wortfolge ,,oder Immissionszielwerts gemél Anlage 5b oder 5c*.

13. § 9a Abs. 1 lautet:

(1) Zur Erreichung der Ziele dieses Bundesgesetzes (§ 1) hat der Landeshauptmann unter Bedacht-
nahme auf nationale Programme gemidfl § 6 des Emissionshdchstmengengesetzes-Luft, BGBI. I
Nr. 34/2003, Plédne und Programme geméal § 13 des Ozongesetzes, BGBIL. Nr. 210/1992 und erarbeiteten
MaBnahmen gemél § 3 des Klimaschutzgesetzes, BGBI. I Nr. 106/2011, sowie unter Nutzung von Sy-
nergieeffekten mit lokalen, regionalen und bundesweiten Energie- und Klimaschutzmafnahmen

1. auf Grundlage der Statuserhebung (§ &) und eines allenfalls erstellten Emissionskatasters (§ 9),
2. unter Beriicksichtigung der Stellungnahmen gemaf § 8 Abs. 5 und 6,
3. unter Beriicksichtigung der Grundsétze gemal § 9b,
4. unter Heranziehung der Zeitpunkte, bis zu denen die Grenz- und Zielwerte geméf der Richtlinie
2008/50/EG eingehalten werden miissen und
5. auf Grundlage des Programms fiir die Erreichung des nationalen Ziels fiir die Reduzierung des
AEI gemil § 19
ein Programm zu erstellen. Darin sind jene Malnahmen festzulegen, die ergriffen werden, um die Emis-
sionen, die zur Uberschreitung des Immissionsgrenzwerts gemiB Anlage 1 oder 2 oder einer Verordnung
nach § 3 Abs. 5 oder des AEI gefiihrt haben, in einem Ausmal} zu reduzieren, dass die Einhaltung folgen-
der Grenzwerte,
— des Tagesmittelwertes fiir PM;, gemiB Anlage 1a mit nicht mehr als 35 Uberschreitungen pro
Jahr,
— des um 10 pg/m’ erhdhten Jahresmittelwertes fiir Stickstoffdioxid gemaB Anlage 1a,
— des Jahresmittelwertes fiir PM;, gemafl Anlage 1a,
— des Jahresmittelwertes fiir PM, s gemél3 Anlage 1b,
— eines in einer Verordnung gemél § 3 Abs. 5 festgelegten Immissionsgrenzwertes,
— des Halbstundenmittelwertes fiir Schwefeldioxid geméll Anlage 1a,
— des Tagesmittelwertes fiir Schwefeldioxid gemd3 Anlage 1a,
— des Halbstundenmittelwertes fiir Stickstoffdioxid gemal} Anlage 1a,
— des Grenzwertes fiir Blei in PM;, geméf Anlage 1a oder
— des Grenzwertes fiir Arsen, Kadmium, Nickel oder Benzo(a)pyren geméfl Anlage 1a
gewdhrleistet wird oder im Fall des § 8 Abs. 1a der Verpflichtung in Bezug auf den AEI nachgekommen
wird. Bei Uberschreitung des AEI hat der Landeshauptmann MaBnahmen festzulegen, die in dem Pro-
gramm gemall § 19 enthalten sind. Im Programm hat der Landeshauptmann das Sanierungsgebiet (§ 2
Abs. 8) festzulegen. Ein Entwurf des Programms ist langstens 18 Monate nach Ablauf des Jahres, in dem
die Uberschreitung eines Immissionsgrenzwerts stattgefunden hat, auf der Internetseite des Landes zu
veroffentlichen. Falls der Entwurf vorsieht, Mafinahmen gemall dem 4. Abschnitt mit Verordnung geméaf
§ 10 vorzuschreiben, ist der Entwurf fiir diese Verordnung zusammen mit dem Entwurf des Programms
auf der Internetseite des Landes zu verdffentlichen. Jedermann kann zum Entwurf des Programms binnen
sechs Wochen Stellung nehmen. Die in ihrem Wirkungsbereich beriihrten Bundesminister sowie die ge-
setzlich eingerichteten Interessenvertretungen sind von der Verdffentlichung des Entwurfs und der Mog-
lichkeit zur Stellungnahme in Kenntnis zu setzen. Die Stellungnahmen sind bei der Erstellung des Pro-
gramms in angemessener Weise zu beriicksichtigen.*

14. In § 9a Abs. 8 wird die Zahl ,24% in der Wortfolge ,spatestens 24 Monate* durch die Zahl ,,21% er-
setzt.
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15. In § 9a Abs. 10 wird die Wortfolge ,,Grenz- oder Zielwert gemiBl Anlage 1, 2, 5b oder 5¢* durch die
Wortfolge ,,Grenzwert gemall Anlage 1 oder 2° ersetzt.

16. In § 10 Abs. 1 wird die Zahl ,24% in der Wortfolge ,spatestens 24 Monate* durch die Zahl ,21% er-
setzt.

17. § 10 Abs. 2 entfillt.
18. § 14 Abs. 2a entfillt.

19 In § 14 Abs. 7 wird im ersten Satz nach der Wortfolge ,,gegen zeitliche und rdumliche Beschrinkun-
gen* die Wortfolge ,,oder gegen Geschwindigkeitsbeschrankungen® eingefiigt.

20 In § 14 Abs. 7 wird an den letzten Satz folgender Satz angefiigt:

,»Die Bestimmungen des § 100 Abs. 3a und Abs. 3b StVO 1960, BGBI. Nr. 159/1960 sind sinngemél
anzuwenden.“

21. In § 14a Abs. 1 wird im ersten Satz nach der Wortfolge ,,und Fahrverboten geméal § 14 die Wortfolge
»oder § 16% eingefiigt.

22. § 17 Abs. 4 lautet:

,(4) Uber Beschwerden gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehorde oder des Landeshaupt-
mannes entscheidet das zustidndige Verwaltungsgericht.*

23. Der Eintrag des letzten Spiegelstrichs in § 20 Abs. 3 lautet:
»— des Grenzwertes filir Arsen, Kadmium, Nickel oder Benzo(a)pyren gemifl Anlage 1a‘“

24. § 21a Abs. 1 und Abs. 2 lauten:

,»§ 21a. (1) Anlagen, die in Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU fiber Industrieemissionen (integrier-
te Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung), ABI. Nr. L 334 vom 17. Dezember 2010
S. 17 (IE-Richtlinie), genannt sind und keiner bundesgesetzlichen Genehmigungspflicht hinsichtlich der
Luftreinhaltung unterliegen, bediirfen bei Errichtung oder wesentlicher Anderung einer Genehmigung
nach diesem Bundesgesetz. Dic zustindige Behorde ist die Bezirksverwaltungsbehorde.

(2) Fir IPPC-Anlagen sind die Bestimmungen der §§ 37 Abs. 4 Z 4, 39 Abs. 1 Z 6 und Abs.3 Z 1
bis Z8 und Z 10 bis Z 11, 43 Abs. 3, 47 Abs. 3, 47a und 51 Abs. 1, 2a Z 2, Abs. 3 und 4, soweit sie das
Umweltmedium Luft betreffen, sowie der §§ 39 Abs. 4 und 5, 40, 43 Abs. 4 und 43a AWG 2002, BGBI. I
Nr. 102/2002, sinngeméll anzuwenden. Bei Anlagen geméfl Anhang I Nummer 6.6 der IE-Richtlinie
gelten § 43 Abs. 3 und 4, § 47 Abs. 3 und § 47a AWG 2002 unbeschadet der Bestimmungen des Tier-
schutzgesetzes.*

25. § 21a Abs. 6 entfdllt.

26. § 23 Abs. 1 Z 1 lautet:

,1. den Zustand, die Entwicklung und die Prognose der Immissionen von Luftschadstoffen, fiir die
in den Anlagen 1 oder 2 oder in einer Verordnung nach § 3 Abs. 5 Immissionsgrenzwerte festge-
legt sind,*

27 § 25 Abs. 2 lautet:

»(2) Der Verpflichtung nach Abs. 1 kann durch die Vorlage einer Emissionserkldrung gemaf3 § 38
Emissionsschutzgesetz fiir Kesselanlagen 2013, BGBI. I Nr. 127/2013 nachgekommen werden.*

28. § 27 entfiillt.
29. § 29 entfiillt.

30. § 30 Abs. 1 Z 4 lautet:

4. mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro, wer einer geméll §§ 14 oder 16 Abs. 1 Z 4 erlassenen und
entsprechend kundgemachten Anordnung in einer Verordnung gemif3 § 10 zuwiderhandelt, wo-
von insbesondere die fehlende, falsche oder fehlerhafte Kennzeichnung gemédB einer aufgrund
von § 14a Abs. 4 erlassenen Verordnung umfasst ist.*
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31. In § 30 Abs. 1 letzter Satz lautet:

,»Bei einer Verwaltungsiibertretung im Sinne der Z 4 kann im Fall von Uberschreitungen einer Geschwin-
digkeitsbeschrankung, sofern die Uberschreitung nicht mehr als 30 km/h betrigt, sowie im Fall von Uber-
tretungen von zeitlichen und rdumlichen Beschriankungen eine Organstrafverfiigung (§ 50 VStG) in Hohe
von 90 Euro verhdngt werden.*

32. § 31a samt Uberschrift lautet:

LAmtsrevision

§ 31a. Der Landeshauptmann ist berechtigt, gegen Beschliisse und Erkenntnisse eines Verwaltungs-
gerichts in Beschwerdeverfahren gegen Bescheide geméf § 30 Revision wegen Rechtswidrigkeit an den
Verwaltungsgerichtshof zu erheben.*

33. In § 33 Z 3 wird das Wort ,,Technik® durch das Wort ,,Technologie® ersetzt.

34. Dem Artikel VII wird folgender Abs. 8 angefiigt:

,»(8) Die Inhaltsiibersicht, Art. 1 § 3 Abs. 3, § 5 Abs.2, §7 Abs. 1, §8 Abs. 1, 1a, 2, 3 und 7 Z 3,
§9a Abs. 1, 1a, 8 und 10, § 10 Abs. 1 und 3a, § 14 Abs. 2aund 7, § 14a Abs. 1, § 17 Abs. 4, § 20 Abs. 3,
§2la Abs. 1 und 2, § 23 Abs. 1 Z 1, § 25 Abs. 2, § 30 Abs. 1 Z 4 und letzter Satz, § 31a samt Uberschrift
und § 33 Z 3 sowie die Anlagen la, 1b und 6 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBI. I
Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig treten Art. I § 10
Abs. 2, § 21a Abs. 6, der 7. Abschnitt, § 29 sowie die Anlagen 5b und 5c aufler Kraft.«

35. Anlage la lautet:

»Als Immissionsgrenzwert der Konzentration zum dauerhaften Schutz der menschlichen Gesundheit
in ganz Osterreich gelten die Werte in nachfolgender Tabelle:

Konzentrationswerte in pg/m’ (ausgenommen CO: angegeben in mg/m’; Arsen, Kadmium, Nickel, Ben-
zo(a)pyren: angegeben in ng/m°)

Luftschadstoff HMW MW8 T™W JIMW
Schwefeldioxid 200 *) 120
Kohlenstoffmonoxid 10
Stickstoffdioxid 200 30 *%¥)
PM,, 50 ***) 40
Blel in PM]O 0,5
Benzol 5
Arsen 6 FHAK)
Kadmium S5 k)
Nickel 20 ****)
Benzo(a)pyren [ A

*) Drei Halbstundenmittelwerte pro Tag, jedoch maximal 48 Halbstundenmittelwerte pro Kalenderjahr
bis zu einer Konzentration von 350 pg/m’ gelten nicht als Uberschreitung.

**) Der Immissionsgrenzwert von 30 pg/m’ ist ab 1. Jinner 2012 einzuhalten. Die Toleranzmarge betrigt
30 pg/m’ bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes und wird am 1. Jinner jedes Jahres bis 1. Janner 2005
um 5 pg/m’ verringert. Die Toleranzmarge von 10 pg/m’ gilt gleich bleibend ab 1. Janner 2005 bis
31. Dezember 2009. Die Toleranzmarge von 5 ug/m’ gilt gleich bleibend ab 1. Jinner 2010. Im Jahr 2012
ist eine Evaluierung der Wirkung der Toleranzmarge fiir die Jahre 2010 und 2011 durchzufiihren. Auf
Grundlage dieser Evaluierung hat der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Familie und Jugend gegebenen-
falls den Entfall der Toleranzmarge mit Verordnung anzuordnen.

*#%) Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Uberschreitungen zuléssig: ab Inkrafttreten des Gesetzes
bis 2004: 35; von 2005 bis 2009: 30; ab 2010: 25.

***%) Gesamtgehalt in der PM-Fraktion als Durchschnitt eines Kalenderjahres.*
36. In Anlage 1b entfillt der letzte Satz.
37. Anlage 5b entfdllt.
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38. Anlage 5c entfillt.

39. Anlage 6 lit. c lautet:
c¢) Die Berechnung der zur Beurteilung erforderlichen Mittelwerte hat gemél folgender Tabelle zu
erfolgen:

Mindestanzahl der giiltigen Halbstundenmittelwerte (HMW) bzw. Tagesmittelwerte (TMW)
zur Berechnung von Kennwerten:

Kennwert Mindestanzahl der HMW
Dreistundenmittelwert (MW3) 4
Achtstundenmittelwert (MWS) 12

Tagesmittelwert (TMW) 40"

Wintermittelwert 75% in jeder Hélfte der Beurteilungsperiode
Perzentile oder Summenhéufigkeitswerte 75% in jeder Hilfte der Beurteilungsperiode
Kennwert Mindestanzahl der TMW
Jahresmittelwert (JMW) 90%") wihrend des Jahres

40. In Anlage 6 wird nach Fufinote 1) folgende Fufinote 2) eingefiigt:

,2) Datenverluste aufgrund regelmaBiger Kalibrierung oder iiblicher Geritewartung sind in der Anforde-
rung fiir die Berechnung des Jahresmittelwerts nicht berticksichtigt.*

Artikel 4
Anderung des Klimaschutzgesetzes

Das Bundesgesetz zur Einhaltung von Hochstmengen von Treibhausgasemissionen und zur Erarbei-
tung von wirksamen Maflnahmen zum Klimaschutz (Klimaschutzgesetz — KSG), BGBI. I Nr. 106/2011 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 128/2015, wird wie folgt gedndert:

1. Dem § 3 Abs. I wird folgender Satz angefiigt:

,,Die Ausarbeitung von Planungsgrundlagen fiir die Aufteilung von Hochstmengen von Treibhaus-
gasemissionen auf Sektoren fiir Verpflichtungszeitraume ab dem Jahr 2013 erfolgt jeweils auf Grundlage
eines Vorschlags des Bundesministers fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf
Basis von im Inland wirksamen Mafinahmen. Dieser Vorschlag ist auch dem Nationalen Klimaschutzko-
mitee (§ 4) vorzulegen. Die endgiiltige Aufteilung ist in einer Anlage zu diesem Gesetz festzuhalten.*

2. In § 3 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,gemal § 4 Abs. 3% ersetzt durch die Wortfolge ,,gemal} Abs. 1.
3. § 4 Abs. 2 lautet:

,»(2) Das Nationale Klimaschutzkomitee berét {iber Grundsatzfragen zur dsterreichischen Klimapoli-
tik im Lichte der Zielvorgaben des Ubereinkommens von Paris, insbesondere iiber die langfristige Reduk-
tion der Treibhausgasemissionen hin zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, die Anpassung an unver-
meidbare Folgen des Klimawandels sowie iiber langfristige Szenarien zur Steigerung der Energieeffizienz
und des Anteils erneuerbarer Energietrager am Endenergieverbrauch.*

4. § 4 Abs. 3 entfillt.

5. § 4 Abs. 4 lautet:

,»(4) Das Nationale Klimaschutzkomitee setzt sich aus je einem Vertreter der im Nationalrat vertrete-
nen politischen Parteien, je einem hochrangigen Vertreter des Bundesministeriums fiir Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, des Bundesministeriums fir Finanzen, des Bundeskanzleram-
tes, des Bundesministeriums fiir Justiz, des Bundesministeriums fiir Verkehr, Innovation und Technolo-
gie, des Bundesministeriums fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, des Bundesministeriums fiir
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, des Bundesministeriums fiir Gesundheit und Frauen, der neun
Bundeslinder, der Wirtschaftskammer Osterreich, der Bundeskammer fiir Arbeiter und Angestellte, der
Prasidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern, des Osterreichischen Gewerkschaftsbunds, der Ver-
einigung der Osterreichischen Industrie, des Vereins fiir Konsumenteninformation, des Osterreichischen
Stidtebundes, des Osterreichischen Gemeindebundes, des Umweltbundesamtes, von Osterreichs Energie,
des Verbandes Erneuerbare Energie Osterreich, der Wissenschaft sowie drei Vertretern sterreichischer
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Umweltschutzorganisationen zusammen. Es fasst seine Empfehlungen mit einer Stimmenmehrheit von
drei Vierteln bei Anwesenheit von mindestens der Halfte der Vertreter. Fiir die Tatigkeit der Vertreter
wird keine Entschidigung geleistet. Die ndheren Modalitdten regelt eine Geschéftsordnung, welche vom
Nationalen Klimaschutzkomitee zu beschliefen ist.

6. § 5 samt Uberschrift entfillt.

7. Dem § 10 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) §3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs.2 und 4 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017,
BGBI. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft; gleichzeitig treten § 4
Abs. 3 und § 5 samt Uberschrift auBer Kraft.*

Artikel 5
Anderung des Umweltforderungsgesetzes

Das Umweltforderungsgesetz, BGBI. Nr. 185/1993, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. xx/2016, wird wie folgt gedndert:
1. § 14 lautet:

,.§ 14. Der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat die we-
sentlichen Effekte der Forderungen und Ankéufe in 6kologischer und 6konomischer Hinsicht in regelmé-
Bigen Abstinden, spétestens jedoch alle drei Jahre, zu untersuchen und zu bewerten sowie dem National-
rat zur Kenntnis zu bringen. Bei dieser Bewertung sind neben den Mitteln, die gemafl den Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes gewahrt werden, auch weitere fiir die betreffenden Mafinahmen gewahrte 6ffentli-
che Mittel zu beriicksichtigen, soweit die entsprechenden Informationen zugénglich sind.*

2. § 48 samt Uberschrift entfillt.
3. In § 53 erhdlt der mit Bundesgesetz BGBI. I Nr. 51/2015 angefiigte Abs. 16 die Absatzbezeichnung
»(17); folgender Abs. 18 wird angefiigt:

»(18) § 14 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBL I Nr. xxx/2017, tritt mit Ablauf
des Tages der Kundmachung in Kraft; gleichzeitig tritt § 48 samt Uberschrift auler Kraft.”

Artikel 6
Anderung des Bundesluftreinhaltegesetzes

Das Bundesluftreinhaltegesetz, BGBL. I Nr. 137/2002, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 97/2013, wird wie folgt gedndert:

1. In § 3 Abs. 3 wird in Z 4 das Wort ,jand* durch einen Beistrich und in Z 5 der Punkt durch das Wort
,Lund* ersetzt sowie folgende Z 6 angefiigt:

,,0. das punktuelle Verbrennen biogener Materialien, die auf Grund von Windwurf oder Schneedruck
die Nutzbarkeit von Weideflachen, Hut- oder Dauerweiden oder Liarchenwiesen in schwer zu-
ginglichen alpinen Lagen iiber 1.100 Hohenmetern beeintrachtigen.

2. Dem § 10 wird folgender Abs. 5 angefiigt:

»(5) §3 Abs. 3 Z 4 bis 6 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBI. I Nr. xxx/2017,
tritt mit 1. Janner 2017 in Kraft.“

Artikel 7
Anderung des Altlastensanierungsgesetzes

Das Altlastensanierungsgesetz, BGBI. I Nr.299/1989, zuletzt geédndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 103/2013, wird wie folgt geéndert:

1. Art. 1§ 2 Abs. 16 und 17 entfallen.
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2. Dem Art. I § 2 wird folgender Abs. 18 angefiigt:

,»(18) Aushubmaterial im Sinne dieses Bundesgesetzes ist Material, welches durch Ausheben oder
Abraumen des Bodens oder des Untergrundes anfallt.*

4. Dem Art. 1 § 3 Abs. 1 Z 2 wird die Wortfolge ,,in der Fassung der Verordnung BGBI. II Nr. 135/2013;
nicht als Verbrennung gilt der Einsatz von Ersatzrohstoffen gemal3 § 3 Z 20 der Abfallverbrennungsver-
ordnung mit einem Aschegehalt von mindestens 80 Prozent bezogen auf die Trockenmasse, angefiigt.

5. Art. 1 § 3 Abs. 1a Z 4 lautet:
4. Abfille, sofern diese im Einklang mit den Vorgaben des Bundes-Abfallwirtschaftsplans gemaf
§ 8 AWG 2002 fiir Aushubmaterialien, fiir eine Tétigkeit gema3 Abs. 1 Z 1 lit. ¢ verwendet wer-
den,”

6. Art. 1 § 3 Abs. la Z 5 entfillt.

7.Im Art. I § 3 Abs. 1a werden nach der Z 5 folgende Z 5a und 5b eingefiigt:

»da. Aushubmaterial, das durch Ausheben oder Abrdumen von natiirlich gewachsenem Boden oder
Untergrund — auch nach Umlagerung — anféllt und nicht mehr als 25 Volumsprozent an minerali-
schen bodenfremden Bestandteilen, z.B. mineralischen Baurestmassen, sowie nicht mehr als ein
Volumsprozent an organischen bodenfremden Bestandteilen (zB Kunststoff, Holz, Papier) ent-
hilt, sofern

a) die bodenfremden Bestandteile schon vor der Aushub- oder Abrdumtitigkeit im Boden oder
Untergrund enthalten waren,

b) das Aushubmaterial entweder die Grenzwerte fir die Annahme von Abfillen auf einer Bo-
denaushubdeponie geméfl Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, Tabelle 1 und 2), BGBI. II
Nr. 39/2008, in der Fassung der Verordnung BGBIL. II Nr. 291/2016 oder die Grenzwerte fiir
die Annahme von Abféllen auf einer Inertabfalldeponie geméB Deponieverordnung 2008 (An-
hang 1, Tabelle 3 und 4), BGBI. II Nr. 39/2008, in der Fassung der Verordnung BGBI. II
Nr. 291/2016, oder die Grenzwerte fiir die Annahme von Abfillen auf einer Baurestmassen-
deponie gemdl Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, Tabelle 5 und 6), BGBI. II Nr. 39/2008,
in der Fassung der Verordnung BGBI. II Nr. 291/2016, einhélt und

c) dieses auf einer dafiir genehmigten Deponie abgelagert wird,

5b. Aushubmaterial von Tunnelbauvorhaben, das nicht mehr als zehn Prozent Spritzbeton enthilt,
sofern dieses die Grenzwerte fiir die Annahme von Abfillen auf einer Baurestmassendeponie
gemil Deponieverordnung 2008 (Anhang 1, Tabelle 5 und 6), BGBI. II Nr. 39/2008, in der Fas-
sung der Verordnung BGBI. II Nr. 291/2016, einhilt und auf einer dafiir genehmigten Deponie
fiir nicht gefahrliche Abfalle abgelagert wird,*

8. Art. I § 3 Abs. 1a Z 6 lautet:
,,0. Recycling-Baustoffe, die nach den Vorgaben des 3. Abschnitts der Recycling-
Baustoffverordnung, BGBI. II Nr. 181/2015, in der Fassung der Verordnung BGBI II
Nr. 290/2016, hergestellt und verwendet werden und im Zusammenhang mit einer Baumafinah-
me im unbedingt erforderlichen Ausmal fiir eine Tatigkeit gemédl Abs. 1 Z 1 lit. ¢ verwendet
werden,

9. Im Art. I § 3 Abs. 1a wird nach der Z 6 folgende Z 6a eingefiigt:

,»0a. Recycling-Baustoffe, die im Einklang mit den Vorgaben des Bundes-Abfallwirtschaftsplans
gemilB § 8 AWG 2002 fiir Aushubmaterialien hergestellt und verwendet werden und im Zusam-
menhang mit einer Baumafnahme im unbedingt erforderlichen AusmaB fiir eine Tétigkeit geméal
Abs. 1 Z 1 lit. ¢ verwendet werden,*

10. Art. I § 3 Abs. 1a Z 8 lautet:

,,8. tierische Nebenprodukte gemafl der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 mit Hygienevorschriften
fiir nicht fiir den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Authebung
der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung iiber tierische Nebenprodukte), ABL. Nr. L 300
vom 14.11.2009 S.1, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) Nr. 1385/2013, ABI.
Nr. L 354 vom 28.12.2013 S. 1, welche nach der in Anhang IV Kapitel III der Verordnung (EU)
Nr. 142/2011, ABIL Nr. L 54 vom 25.02.2011 S. 1, genannten Methode 1 verarbeitet wurden und
fiir eine Tatigkeit gemiy Abs. 1 Z 2 oder 3 verwendet werden,"
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11. Im Art. I § 3 Abs. 1a Z 10 wird nach der Wortfolge ,,BGBI. II Nr. 389/2002,* die Wortfolge ,,in der
Fassung der Verordnung BGBI. II Nr. 135/2013, eingefiigt.

12. Art. 1 § 3 Abs. 1a Z 11 lit. a lautet:

,,a) Stahlwerksschlacken und aufbereiteter Asphaltaufbruch aus Stahlwerksschlacken, die im
technisch notwendigen Ausmaf} zulissigerweise im Stralen- oder Ingenieurbau (insbesondere
bergbau- und hiittenspezifische Anwendungen, auch unter Verwendung schlackenhaltiger
Aushiibe) entsprechend qualitédtsgesichert verwendet werden;*

13. Im Art. 1 § 3 Abs. la entfillt der Schlussteil.

14. Im Art. I § 3 Abs. 3a wird nach der Wortfolge ,BGBI. II Nr. 39/2008, die Wortfolge ,,in der Fassung
der Verordnung BGBI. II Nr. 291/2016, eingefiigt und der letzte Satz entfdllt.

15. Im Art. I § 3 wird nach dem Abs. 3b folgender Abs. 3c eingefiigt:

,»(3¢) Von der Beitragspflicht ausgenommen ist die Verwendung von Recycling-Baustoffen zur Er-
richtung eines genehmigten Deponiebasisdichtungssystems, eines genehmigten Basisentwésserungssys-
tems oder einer genehmigten Deponieoberflichenabdeckung (oder von Teilen davon), sofern die Recyc-
ling-Baustoffe nach den Vorgaben des 3. Abschnitts der Recycling-Baustoffverordnung, BGBI. II
Nr. 181/2015, in der Fassung der Verordnung BGBI. II Nr. 290/2016, hergestellt und verwendet werden.*

16. Dem Art. I § 3 wird folgender Abs. 5 angefiigt:

»(5) Wer eine Ausnahme von der Beitragspflicht geméll den Abs. 1a bis 3¢ in Anspruch nimmt, hat
auf Verlangen dem Zollamt oder im Rahmen eines Feststellungsverfahrens der Behdrde (§ 21) nachzu-
weisen, dass die Voraussetzungen fiir die Ausnahme vorliegen.

17. Der Text des Art. I § 4 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(1); folgender Abs. 2 wird angefiigt:

,»(2) Abweichend von Abs. 1 ist Beitragsschuldner der Hersteller von Recycling-Baustoffen, wenn
feststeht, dass § 3 Abs. la Z 6, Z 6a und Abs. 3¢ nur deshalb nicht zur Anwendung kommen, weil die
Recycling-Baustoffe nicht entsprechend den Vorgaben des 3. Abschnitts der Recycling-
Baustoffverordnung, BGBI. II Nr. 181/2015, in der Fassung der Verordnung BGBI. II Nr. 290/2016, oder
des Bundes-Abfallwirtschaftsplans gemdBl § 8 AWG 2002 fiir Aushubmaterialien hergestellt wurden,
sofern dies dem Beitragsschuldner geméf3 Abs. 1 nicht bekannt war.*

18. Art. I § 6 Abs. 1 Z 1 lit. a lautet:
,,a) Aushubmaterial oder*

19. Im Art. 1 § 6 Abs. 1 Z 1 lit. b und c und Abs. 4 wird jeweils die Wortfolge ,,in der Fassung der Verord-
nung BGBL Il Nr. 178/2010, durch die Wortfolge ,in der Fassung der Verordnung BGBI. I
Nr. 291/2016, ersetzt.

20. Im Art. I § 9a Abs. 2 wird nach der Wortfolge ,,BGBI. Il Nr. 389/2002,* die Wortfolge ,,in der Fassung
der Verordnung BGBI. II Nr. 135/2013,* eingefiigt.

21. Dem Art. VII wird folgender Abs. 24 angefiigt:

#(24) §2 Abs. 18, § 3 Abs. 1 Z 2, Abs. la Z 4, 5a, 5b, 6, 6a, 8, 10 und 11 lit. a, Abs. 3a, 3c und 5,
§4,8§6 Abs. 1 Z 1 lit. a, b und c und Abs. 4 sowie § 9a Abs. 2 in der Fassung des Deregulierungsgeset-
zes 2017, BGBI. I Nr. xxx/xxx, treten mit 1. Juli 2017 in Kraft. Zugleich treten § 2 Abs. 16 und 17 sowie
§ 3 Abs. 1a Z 5 und der Schlussteil, in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung, auller Kraft.”
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Artikel 8
Anderung des Chemikaliengesetzes 1996

Das Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996), BGBI. I Nr. 53/1997, zuletzt gedndert durch das Bun-
desgesetz BGBI. I Nr. 109/2015, wird wie folgt geéndert:

1. § 52 lautet samt Uberschrift:
,JKontrolle von Priifstellen

§ 52. (1) Das Bundesamt fiir Erndihrungssicherheit ist fiir die behdrdliche Uberwachung der Einhal-
tung der Grundsétze der Guten Laborpraxis in Priifstellen, die Priifungen gemél § 50 durchfiihren, zu-
stindig.

(2) Das Bundesamt fiir Erndhrungssicherheit hat die Priifstelle im Hinblick darauf zu iiberpriifen, ob

1. sie den Anforderungen des § 50 und einer gemal § 51 erlassenen Verordnung entspricht,

2. sie die in § 50 genannten Priifungen sachgerecht durchfiihrt und

3. die von ihr stammenden Priifnachweise geeignet sind, Aufschluss tiber die zu priifenden Gefahr-
lichkeitsmerkmale zu geben.

(3) Die Kontrolle ist durch das Bundesamt fiir Erndhrungssicherheit oder der von diesem herangezo-
genen Sachverstindigen durchzufiihren. Sie kann insbesondere erfolgen durch

1. Besichtigung der Priifstelle und ihrer Einrichtungen;
2. Einsichtnahme in nach einer Verordnung gemif § 51 zu fithrenden Aufzeichnungen;
3. Entnahme von Materialien, Stoffen oder Gemischen.

Die Bestimmungen der §§ 58 Abs. 2 und 4, 61, 62, 63 und 66 sind sinngeméal anzuwenden.

(4) Hat die Kontrolle ergeben, dass die Priifstelle den Anforderungen gemif3 § 50 und einer gemél
§ 51 erlassenen Verordnung entspricht, so hat dies das Bundesamt fiir Erndhrungssicherheit der Priifstelle
iber deren Antrag zu bescheinigen.

(5) Hat eine spitere Kontrolle ergeben, dass die Priifstelle den Anforderungen gemaf § 50 und einer
gemal § 51 erlassenen Verordnung nicht mehr entspricht, so ist eine nach Abs. 4 ausgestellte Bescheini-
gung mit Bescheid des Bundesamtes fiir Erndhrungssicherheit zu entziehen.

(6) Sofern dies im Hinblick auf die wechselseitige Anerkennung von Priifungen und auf einschldgige
Regelungen der EU sowie auf vergleichbare Regelungen anderer Staaten und internationaler Organisatio-
nen erforderlich ist, hat der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
mit Verordnung ndhere Vorschriften iliber die Qualifikation der Kontrollorgane, die Kontrollprogramme
sowie Art und Umfang der Kontrollen zu erlassen.

(7) Die vom Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ausge-
stellten Bescheinigungen, dass die Priifstelle den Anforderungen geméf § 50 und einer gemél § 51 erlas-
senen Verordnung entspricht, bleiben solange in Wirksamkeit bis das Bundesamt flir Erndhrungssicher-
heit eine entsprechende neue Bescheinigung gemédB Abs. 4 fiir die Priifstelle ausgestellt oder diese Be-
scheinigung geméal Abs. 5 entzogen hat.*

2. § 66 lautet samt Uberschrift:

,,Gebiihrentarif

§ 66. (1) Gebiihren sind vom Rechtstréger einer Priifstelle fiir die Ausstellung der Bescheinigung zu
entrichten, dass die Priifstelle den Anforderungen gemaf § 50 und einer gemil § 51 erlassenen Verord-
nung entspricht (§ 52 Abs. 4); solche Gebiihren sind auch dann zu entrichten, wenn die Kontrolle einer
Priifstelle ergeben hat, dass sie den Anforderungen geméf § 50 und einer gemal3 § 51 erlassenen Verord-
nung nicht mehr entspricht (§ 52 Abs. 5).

(2) Das Bundesamt flir Erndhrungssicherheit hat die Hohe der Gebiihren entsprechend den erfah-
rungsgemdl im Durchschnitt erwachsenen Kosten der Kontrolle einer Priifstelle mit Verordnung in einem
Tarif festzusetzen.

(3) Die Gebiihren sind vom Bundesamt fiir Erndhrungssicherheit mit Bescheid vorzuschreiben.*

3. Dem § 77 wird folgender Abs. 19 angefiigt:

,(19) § 52 samt Uberschrift, § 66 samt Uberschrift sowie § 78 Abs. 3 und 3a in der Fassung des De-
regulierungsgesetzes 2017, BGBI. I Nr. xxx/2017, treten mit 1. Juli 2017 in Kraft.*
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4. § 78 Abs. 3 lautet:

,»(3) Der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat bei der
Erlassung von Verordnungen gemafl § 60 Abs. 1 und 2 das Einvernechmen mit dem Bundesminister fiir
Finanzen herzustellen.*

5. Im § 78 wird folgender Abs. 3a eingefiigt:

»(3a2) Das Bundesamt fiir Erndhrungssicherheit hat bei Erlassung einer Verordnung gemil § 66
Abs. 2 das Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft und dem Bundesminister fir Finanzen herzustellen.

Artikel 9
Anderung des Gesundheits- und Ernihrungssicherheitsgesetzes

Das Gesundheits- und Erndhrungssicherheitsgesetz, BGBI. I Nr. 63/2003, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBL. I Nr. 22/2016, wird wie folgt gedndert:

1. Am Ende des § 6 Abs. 1 Z 7 wird das Wort ,,und* durch einen Beistrich ersetzt.
2. Am Ende des § 6 Abs. 1 Z 8 wird der Punkt durch das Wort ,,und® ersetzt.

3. Dem § 6 Abs. 1 wird folgende Z 9 angefiigt:
,,9. die Uberwachung von Priifstellen gemil3 § 52 Chemikaliengesetz 1996.%

4. In § 6 Abs. 6 erster Satz entfillt die Wortfolge ,,des Bundesministers fiir Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft und“.

5. In § 6 Abs. 6 lautet der zweite Satz: ,,Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern innerhalb einer Frist von
einem Monat ab Einlangen kein schriftlicher Widerspruch durch den Bundesminister fiir Finanzen er-
folgt.”

6. In § 20 Abs. 2 entfillt die Wortfolge ,,-hinsichtlich des Abs. 4 im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
ter fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft-*.
5. Dem § 21 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) §6 Abs. 1 Z7 bis 9, § 6 Abs. 6 und § 20 Abs. 2 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes
2017, BGBI. I Nr. xxx/2017, treten mit 1. Juli 2017 in Kraft.“

Artikel 10
Anderung des Pflanzenschutzgesetzes 2011

Das Pflanzenschutzgesetz 2011, BGBI. I Nr. 10/2011, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 2/2016, wird wie folgt gedndert:

1. § 14 Abs. | Z 2 lautet:

,-2. die Erzeuger von bestimmten nicht in Anhang V Teil A angefiihrten Pflanzen, Pflanzenerzeug-
nissen oder sonstigen Gegenstinden, die

a) der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft durch Ver-
ordnung néher spezifiziert, oder

b) aufgrund unmittelbar anwendbarer unionsrechtlicher Bestimmungen spezifiziert werden;"
2. § 26 Abs. 2 lautet:

»(2) Der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann durch
Verordnung Eingangsorte gemal § 2 Z 11 als Eintrittstellen zulassen.*

3. In § 38 Abs. 1 erster Satz entfillt jeweils die Wortfolge ,,im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir
Finanzen®.
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4. In § 49 erhalten der mit Bundesgesetz BGBI. I Nr. 189/2013 angefiigte Abs. 5 und der Abs. 6 die Ab-
satzbezeichnungen ,(6)“ und ,(7)“; folgender Abs. 8 wird angefiigt:

#(8) § 14 Abs. 1 Z2, § 26 Abs. 2, § 38 Abs. 1 erster Satz sowie § 50 in der Fassung des Deregulie-
rungsgesetzes 2017, BGBI. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.*
5. § 50 lautet:

,»,8 50. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 5 Abs. 5, soweit es die Mit-
wirkung von Organen des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes betrifft, der Bundesminister fiir Inneres, hin-
sichtlich des § 28 Abs. 1 zweiter Satz, des § 32 und des § 36 Abs. 3, soweit es die Mitwirkung von Zoll-
organen betrifft, der Bundesminister fiir Finanzen,hinsichtlich des § 38 Abs. 6 der Bundesminister fiir
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir
Finanzen, hinsichtlich der sonstigen Angelegenheiten der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft betraut.

Artikel 11
Anderung des Diingemittelgesetzes 1994

Das Diingemittelgesetz 1994, BGBI. Nr. 513/1994, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. 1
Nr. 163/2015, wird wie folgt gedndert:

1. § 4 7 4 entfdllt; die Ziffern 5 bis 9 erhalten die Ziffernbezeichnungen ,,4° bis ,,8%.

2. § 23 lautet:

,»§ 23. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich des § 10, soweit diese Bestim-
mung scine Zustdndigkeit betrifft, der Bundesminister fiir Finanzen und hinsichtlich aller iibrigen Best-
immungen der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut.*

3. Dem § 24 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

»(7) § 4 Z 4 bis 8 und § 23 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBI. I Nr. xxx/2017,
treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.*

Artikel 12
Anderung des Futtermittelgesetzes 1999

Das Futtermittelgesetz 1999, BGBI. I Nr. 139/1999, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI.
I Nr. 189/2013, wird wie folgt geéndert:

1. In § 19 Abs.2 zweiter Satz entfillt die Wortfolge ,,im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Finan-

113

zen .

2. In § 24 erhdlt der mit Bundesgesetz BGBL I Nr. 189/2013 angefiigte Abs. 4 die Absatzbezeichnung
»(5); folgender Abs. 6 wird angefiigt:

»(0) § 19 Abs. 2 zweiter Satz und § 25 Z 2 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBI. I
Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

3.8 25 Z 2 lautet:

»2.§ 11 und § 17 Abs. 4 im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Finanzen,*

Artikel 13
Anderung des BFW-Gesetzes

Das BFW-Gesetz, BGBI. I Nr. 83/2004, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr.
189/2013, wird wie folgt gedndert:

1. In § 18 Abs. 8 entfillt die Wortfolge ,,im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Finanzen®.

2. § 20 Abs. 5 entfdllt.



18 von 22

3.§ 26 Abs. 1 lautet:

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit die Absédtze 2 und 3 nicht anderes be-
stimmen, der Bundesminister fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut.
4. Dem Text des § 27 wird die Absatzbezeichnung ,,(1)* vorangestellt; folgender Abs. 2 wird angefiigt:

»(2) §18 Abs.8 und §26 Abs.1 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBI. I
Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt § 20 Abs. 5 auBer
Kraft.”

Artikel 14
Anderung des Rebenverkehrsgesetzes 1996

Das Rebenverkehrsgesetz 1996, BGBI. Nr. 793/1996, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 189/2013, wird wie folgt geéndert:

1. Inden §§ 18 Abs. 1 und 18a Abs. 2 entfillt die Wortfolge ,,jm Einvernechmen mit dem Bundesminister
fiir Finanzen“.

2. § 18a Abs. 9 entfdllt.

3. Dem § 22 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) §18 Abs.1 und § 18a Abs.2 in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBI. I
Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt § 18a Abs. 9
auBler Kraft.”

Artikel 15
Anderung des Produktenborsegesetzes

Das Bundesgesetz iiber die landwirtschaftliche Produktenbérse (Produktenborsegesetz), BGBI. I Nr.
104/2013 wird wie folgt gedndert:

§ 6 samt Uberschrift lautet:
,Borsehandel

§ 6. (1) Der Handel an der Produktenbérse erfolgt direkt zwischen den Borsebesuchern oder durch
Vermittlung von Borsesensalen oder hiezu von der Borsekammer berechtigten Personen.

(2) Der Borsehandel hat nach ausgewogenen und nach dem Prinzip der Gleichbehandlung aller
Markteilnehmer entsprechenden Regeln abzulaufen. Es diirfen keine Geschéfte geschlossenen werden,
die nur dem Schein oder der Benachteiligung Dritter dienen.

(3) Die Borsesensale vermitteln fiir Auftraggeber Kéufe und Verkaufe {iber die dem Borsehandel un-
terliegenden Geschiéfte, einschlieBlich deren Hilfsgeschéfte, wie Versicherungs-, Fracht-, Speditions- und
Leihgeschifte. Fir die vermittelten Geschéfte steht den Borsesensalen eine Maklergebiihr zu. Sie sind
iiberdies zu branchentiiblicher Gutachtertitigkeit berechtigt.

(4) Ist es zur Abwendung eines Schadens erforderlich, kann der Borsesensal unverziiglich Mafinah-
men zur aulergerichtlichen Verwertung von Waren setzen. Zu diesem Zweck ist er auch befugt, 6ffentli-
che Versteigerungen von Verkehrsgegenstinden abzuhalten, die in seine Vermittlungstétigkeit fallen.

(5) Die Tatigkeit der Borsesensale wird durch den Borsekommissér iiberwacht. Die ndheren Best-
immungen tiber die Rechte und Pflichten der Borsesensale und die Ausiibung ihrer Tatigkeit sind durch
Regulativ der Bérsekammer zu erlassen.*

2. Dem § 13 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) § 6 samt Uberschrift in der Fassung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBI. I Nr. xxx/2017,
tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.*
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Artikel 16

Anderung des Bundesgesetzes iiber die Bundeséimter fiir Landwirtschaft und die land-
wirtschaftlichen Bundesanstalten

Das Bundesgesetz iiber die Bundesédmter fiir Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesan-
stalten, BGBI. I Nr. 83/2004, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 52/2016, wird wie
folgt gedndert:

1. Dem Titel wird die Kurzbezeichnung ,,(Bundesdmtergesctz)® angefiigt.

2. § 1 samt Uberschrift lautet:
,Bundesimter

§ 1. Bundesédmter im Sinne dieses Bundesgesetzes sind:
1. die hohere Bundeslehranstalt und das Bundesamt fiir Wein- und Obstbau (§ 13),
2. das Bundesamt fiir Weinbau (§ 14) und
3. das Bundesamt fiir Wasserwirtschaft (§ 14a).

3.§2A4bs. 1 Z 6 lautet:
,,6. Die Hohere Bundeslehr- und Forschungsanstalt fiir Gartenbau und Osterreichische Bundesgirten

(§21).%

4.Ing3,§4,954bs. 1, 7und 9,§ 7,58, 89 §12sowiein den Uberschriften der §§5 und 12 sowie der
Uberschrift des I1. Teiles wird jeweils die Wortfolge ,,Bundesamter fir Landwirtschaft* durch das Wort
,,Bundesamter* ersetzt.

5.In§5Abs. 5, 6und 8, § 6 Abs.2, § 10 Abs. 1 und § 11 Abs. 2 wird jeweils die Wortfolge ,,.Bundesamtes
fur Landwirtschaft® durch das Wort ,,Bundesamtes® ersetzt.

6. In § 5 Abs. 1 wird die Wortfolge ,die Institute und* durch die Wortfolge ,die Institute, gegebenenfalls
mit Kompetenzbereichen, und* ersetzt.

7. Inden §§ 8 und 11 Abs. 1 entfillt jeweils die Wortfolge ,,im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir
Finanzen®.

8 In § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 1 wird jeweils die Wortfolge ,,Bundesamt fiir Landwirtschaft* durch das
Wort ,,Bundesamt‘ ersetzt.

9. Es wird folgender § 14a samt Uberschrift eingefiigt:
,»Bundesamt fiir Wasserwirtschaft
§ 14a. (1) Der Sitz des Bundesamtes fiir Wasserwirtschaft ist Scharfling (Gemeinde St. Lorenz).

(2) Der Kompetenzbereich Gewésserokologie, Fischereibiologie und Seenkunde umfasst insbeson-
dere Beitrdge zur Erstellung und Umsetzung des Nationalen Gewédsserbewirtschaftungsplanes fiir flieen-
de und stehende Gewdsser in Zusammenhang mit Gewisserbewertung und MafBnahmenplanung mit
Schwerpunkt Fischokologie, Beitrdge zur limnologischen Langzeitentwicklung stehender Gewdsser,
Aufgaben als Kompetenzzentrum Aquakultur, fischereiliche Strukturplanung, Konzepte zur nachhaltig
gewasservertraglichen Fischproduktion, Beratung in Angelegenheiten der Aquakultur, Maflnahmen zur
Erhaltung autochthoner gewéssertypspezifischer Fischbestdnde.

(3) Der Kompetenzbereich Wasserbau und hydrometrische Priifung umfasst insbesondere die Berei-
che Hochwasserschutz, Feststoffhaushalt und Gewéssermorphologie an Hand physikalischer und mathe-
matischer Modellierung sowie Grundlagenbeitrdge fiir die Erhebung des Wasserkreislaufs und Fest-
stofftransports an FlieBgewdssern.

(4) Der Kompetenzbereich Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt umfasst insbesondere Konzepte
zur Sanierung, Erhaltung und Erneuerung von Wasserreserven (Grundwasser) und Strategien fiir einen
grund- und oberflichen wasserrelevanten Bodenschutz (Erosion, Filterfunktion) und Beitrédge zur Erstel-
lung und Umsetzung des Nationalen Gewésserbewirtschaftungsplanes.

(5) Zum Wirkungsbereich gehdren insbesondere:
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1. die fachliche Beratung des Bundesministeriums fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft in wasserwirtschaftlichen, fischereiwirtschaftlichen und fischdkologischen Grund-
satzfragen,

2. die Amtssachverstindigentétigkeit im Sinne des § 52 Abs. 1 AVG,

3. Grundlagenerhebungen und Mitarbeit auf Grund zwischenstaatlicher bilateraler und multilatera-
ler Vertragsverpflichtungen,

4. die Entwicklung, Priifung und Verbesserung von Methoden, Verfahren, Untersuchungseinrich-
tungen, Geréten und Materialien,

5. die angewandte Forschung,

6. die Erstellung von Priifberichten und Gutachten, die Ausstellung von Zeugnissen,

7. die Funktion als Priif- und Uberwachungsstelle im Sinne des Akkreditierungsgesetzes, BGBI.
Nr. 468/1992,

8. die Mitwirkung an der Erfilillung der durch Europédische Richtlinien und durch andere internatio-
nale Vereinbarungen begriindeten Berichtspflichten betreffend wasserwirtschaftliche Themen,

9. die Ermittlung, Erarbeitung, Sammlung und Dokumentation von Erkenntnissen und Daten,

10. die Einrichtung und Fithrung von Fachbibliotheken,

11. die Informationstdtigkeit, insbesondere die Schaffung von Informationsmitteln, Fachstatistik und
die Veroffentlichung von Arbeitsergebnissen, anderen Beitrdgen und Bildmaterial,

12. die Weitergabe von Kenntnissen, insbesondere im Rahmen der Fischereifacharbeiter- und Fi-
schereimeisterausbildung von Kursen, Seminaren, sonstigen eigenen und fremden Veranstaltun-
gen und der Beratung,

13. Mitarbeit in Fachbeirdten und dhnlichen Einrichtungen,

14. die Pflege von In- und Auslandskontakten zur fachlichen Zusammenarbeit und durch fachlichen
Erfahrungs- und Schriftentausch,

15. die Unterbringung und Verpflegung von Personen im unmittelbaren Zusammenhang mit Aufga-
ben des Bundesamtes fiir Wasserwirtschaft.*

10. Die Uberschrift des § 21 lautet:

,» Hohere Bundeslehr- und Forschungsanstalt fiir Gartenbau und Osterreichische Bundesgiirten*

11. In § 21 Abs. 3 wird nach der Z 6 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und werden folgende Z 7
und 8 angefiigt:
,,1. Gértnerische Pflege und Betreuung der historischen Parks und Gérten (Hofgarten und Schloss-
park Ambras in Innsbruck, Augarten, Belvederegarten, Schlosspark Schonbrunn, Burggarten und
Volksgarten in Wien), insbesondere zu deren Bewahrung und Revitalisierung;

8. Pflege der historischen Pflanzensammlungen, insbesondere im Hinblick auf Artenschutz und
Erhaltung bedrohter Pflanzenarten, in Sammlungen sowie Pflanzenschauhdusern und -girten.*

12. Dem § 22 werden folgende Abs. 6 und 7 angefiigt:

,(6) Der Titel, § 1 samt Uberschrift, § 2 Abs. 1 Z 6, die §§ 3 bis 5 samt Uberschriften, § 6 Abs. 2,
§§ 7 und 8, § 9 samt Uberschrift, § 10 Abs. 1 und 2, § 11 Abs. 1 und 2, die Uberschrift des II. Teiles, die
§§ 12 und 14a samt Uberschriften, die Uberschrift des § 21, § 21 Abs. 3 Z 6 bis 8 sowie § 23 in der Fas-
sung des Deregulierungsgesetzes 2017, BGBI. I Nr. xxx/2017, treten mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung in Kraft. Die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Geschifts- und Personaleinteilungen, Geschéfts-
ordnungen und Tarife des Bundesamtes fiir Wasserwirtschaft gemiB3 den Bestimmungen des Bundesge-
setzes iiber das Bundesamt fiir Wasserwirtschaft, BGBIL. Nr. 516/1994, zuletzt gedndert durch das Bun-
desgesetz BGBI. I Nr. 111/2010, bleiben bis zur Neuerlassung infolge der Neuorganisation dieses Bun-
desamtes weiter in Geltung.

(7) Angelegenheiten der Personalvertretung nach dem Bundes- Personalvertretungsgesetz, sowie die
durch das Arbeitsverfassungsgesetz vorgesehene Einrichtung eines Betriebsrates, werden durch das Dere-
gulierungsgesetz 2017, BGBI. I Nr. xxx/2017 nicht bertihrt.*

13. § 23 lautet:

.8 23. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister fiir Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut.*
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Artikel 17
Anderung des Klima- und Energiefondsgesetzes 2007

Das Bundesgesetz iiber die Errichtung des Klima- und Energiefonds (Klima- und Energiefondsge-
setz — KLLEN-FondsG), BGBIL. I Nr. 40/2007, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I
Nr. 37/2009, wird wie folgt gedndert:
1. Im Inhaltsverzeichnis wird im 4. Abschnitt nach dem Eintrag zu § 24 folgender Eintrag angefiigt:

59 25 Inkrafttreten

2. § 5 lautet:

,»§ 5. Organe des Fonds sind
1. das Présidium (§ 6),
2. die Geschéftsfiihrung (§ 10) und
3. sofern eingerichtet, der Expertenbeirat (§ 8).*

3. § 7 Abs. 4 lautet:

,»(4) Das Prisidium kann einen Expertenbeirat einrichten und dessen Mitglieder und Ersatzmitglieder
bestellen und abberufen.*
4. § 8 Abs. I lautet:

(1) Der Expertenbeirat besteht aus maximal vier Mitgliedern und gleich vielen Ersatzmitgliedern,

die vom Prasidium bestellt werden. Die Bestellung erfolgt jeweils auf die Dauer von vier Jahren.*

5. In § 8 Abs. 4 wird die Wortfolge ,,von mindestens drei Mitgliedern* durch die Wortfolge ,,von mindes-
tens der Hélfte seiner Mitglieder ersetzt.

6. In § 10 Abs. 4 wird an das Wort ,Expertenbeirat” ein Beistrich angefiigt und die Wortfolge ,.sofern
einer eingerichtet wurde, eingefiigt.
7. Nach § 24 wird folgender § 25 eingefiigt:

»8 25. Artikel x des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2017 tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung in Kraft.”

Artikel 18
Anderung des Spanische Hofreitschule-Gesetzes

Das Bundesgesetz, mit dem die Spanische Hofreitschule und das Bundesgestiit Piber rechtlich ver-
selbstindigt werden (Spanische Hofreitschule-Gesetz), BGBI. I Nr. 115/2000, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 113/2006, wird wie folgt gedndert:

1. In § 1 wird die Wortfolge ,,mit dem Firmenwortlaut Spanische Hofreitschule — Bundesgestiit Piber
errichtet™ durch die Wortfolge ,mit dem Firmenwortlaut Spanische Hofreitschule — Lipizzanergestiit
Piber errichtet™ ersetzt.

2. In § 1 lautet der fiinfte Satz:

,Die Gesellschaft hat das Recht, auch die Kurzbezeichnungen ,,Spanische Hoftreitschule* und ,,Lipiz-
zanergestiit Piber* zu fithren.

3.8 2Abs. 1 Z 3 lautet:

,,3. Filhrung der Spanischen Hofreitschule, des Bundesgestiits Piber sowie — nach Maf3gabe der Ver-
fiigbarkeit von Flachen — des Trainingszentrums Heldenberg;*

4. In § 2 Abs. 2 wird der Klammerausdruck ,,Spanische Hofreitschule — Bundesgestiit Piber™ durch den
Klammerausdruck ,,Spanische Hofreitschule — Lipizzanergestiit Piber* ersetzt.

5. § 2 Abs. 4 entfdllt.
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6. § 3 Abs. 2 letzter Satz lautet:

,»Die Eigentimerbezeichnung ist von den Gerichten nach Inkrafttreten der Novelle Bundesgesetz BGBI. 1
Nr. x/2017 von Amts wegen auf ,,Spanische Hofreitschule — Lipizzanergestiit Piber zu berichtigen.*

7. Der Text des § 14a erhdlt die Absatzbezeichnung ,(1)*; folgender Abs. 2 wird angefiigt:

H(2)§1,8§2 Abs. 1 Z3, § 2 Abs. 2 sowie § 3 Abs. 2 letzter Satz in der Fassung des Deregulierungs-
gesetzes 2017, BGBI. I Nr. xxx/2017, treten mit 1. Jdnner 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 2 Abs. 4 au-
Ber Kraft.”

Artikel 19

Aufhebung des Bundesgesetzes zur Schaffung eines Giitezeichens fiir Holz und Holzpro-
dukte aus nachhaltiger Nutzung

(1) Das Bundesgesetz zur Schaffung eines Giitezeichens fiir Holz und Holzprodukte aus nachhaltiger

Nutzung, BGBI. Nr. 309/1992, zuletzt gedndert durch BGBI. I Nr. 59/2002, wird aufgehoben.

Artikel 20
Aufhebung des Borsesensale-Gesetzes

Das Bundesgesetz vom 13. Oktober 1948 iiber Borsesensale (Borsesensale-Gesetz), BGBI. Nr.
3/1949, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBL. I Nr. 104/2013, wird aufgehoben.

Artikel 21
Aufhebung des Bundesgesetzes iiber das Bundesamt fiir Wasserwirtschaft

Das Bundesgesetz iiber das Bundesamt fiir Wasserwirtschaft, BGBI. Nr. 516/1994, zuletzt geédndert
durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 111/2010, wird aufgehoben.
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	2. § 66 lautet samt Überschrift: 
	3. Dem § 77 wird folgender Abs. 19 angefügt: 
	4. § 78 Abs. 3 lautet: 
	5. Im § 78 wird folgender Abs. 3a eingefügt: 


	Artikel 9 
	Änderung des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes 
	1. Am Ende des § 6 Abs. 1 Z 7 wird das Wort „und“ durch einen Beistrich ersetzt. 
	2. Am Ende des § 6 Abs. 1 Z 8 wird der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt. 
	3. Dem § 6 Abs. 1 wird folgende Z 9 angefügt: 
	4. In § 6 Abs. 6 erster Satz entfällt die Wortfolge „des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und“. 
	5. In § 6 Abs. 6 lautet der zweite Satz: „Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern innerhalb einer Frist von einem Monat ab Einlangen kein schriftlicher Widerspruch durch den Bundesminister für Finanzen erfolgt.“ 
	6. In § 20 Abs. 2 entfällt die Wortfolge „-hinsichtlich des Abs. 4 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft-“. 
	5. Dem § 21 wird folgender Abs. 3 angefügt: 


	Artikel 10 
	Änderung des Pflanzenschutzgesetzes 2011 
	1. § 14 Abs. 1 Z 2 lautet: 
	2. § 26 Abs. 2 lautet: 
	3. In § 38 Abs. 1 erster Satz entfällt jeweils die Wortfolge „im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen“. 
	4. In § 49 erhalten der mit Bundesgesetz BGBl. I Nr. 189/2013 angefügte Abs. 5 und der Abs. 6 die Absatzbezeichnungen „(6)“ und „(7)“; folgender Abs. 8 wird angefügt: 
	5. § 50 lautet: 


	Artikel 11 
	Änderung des Düngemittelgesetzes 1994 
	1. § 4 Z 4 entfällt; die Ziffern 5 bis 9 erhalten die Ziffernbezeichnungen „4“ bis „8“. 
	2. § 23 lautet: 
	3. Dem § 24 wird folgender Abs. 7 angefügt: 


	Artikel 12 
	Änderung des Futtermittelgesetzes 1999 
	1. In § 19 Abs.2 zweiter Satz entfällt die Wortfolge „im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen“. 
	2. In § 24 erhält der mit Bundesgesetz BGBl. I Nr. 189/2013 angefügte Abs. 4 die Absatzbezeichnung „(5)“; folgender Abs. 6 wird angefügt: 
	3. § 25 Z 2 lautet: 


	Artikel 13 
	Änderung des BFW-Gesetzes 
	1. In § 18 Abs. 8 entfällt die Wortfolge „im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen“. 
	2. § 20 Abs. 5 entfällt. 
	3. § 26 Abs. 1 lautet: 
	4. Dem Text des § 27 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ vorangestellt; folgender Abs. 2 wird angefügt: 


	Artikel 14 
	Änderung des Rebenverkehrsgesetzes 1996 
	1. In den §§ 18 Abs. 1 und 18a Abs. 2 entfällt die Wortfolge „im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen“. 
	2. § 18a Abs. 9 entfällt. 
	3. Dem § 22 wird folgender Abs. 4 angefügt: 


	Artikel 15 
	Änderung des Produktenbörsegesetzes 
	§ 6 samt Überschrift lautet: 
	2. Dem § 13 wird folgender Abs. 3 angefügt: 


	Artikel 16 
	Änderung des Bundesgesetzes über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten 
	1. Dem Titel wird die Kurzbezeichnung „(Bundesämtergesetz)“ angefügt. 
	2. § 1 samt Überschrift lautet: 
	3. § 2 Abs. 1 Z 6 lautet: 
	4. In § 3, § 4, § 5 Abs. 1, 7 und 9, § 7, § 8, § 9, § 12 sowie in den Überschriften der §§5 und 12 sowie der Überschrift des II. Teiles wird jeweils die Wortfolge „Bundesämter für Landwirtschaft“ durch das Wort „Bundesämter“ ersetzt. 
	5. In § 5 Abs. 5, 6 und 8, § 6 Abs.2, § 10 Abs. 1 und § 11 Abs. 2 wird jeweils die Wortfolge „Bundesamtes für Landwirtschaft“ durch das Wort „Bundesamtes“ ersetzt. 
	6. In § 5 Abs. 1 wird die Wortfolge „die Institute und“ durch die Wortfolge „die Institute, gegebenenfalls mit Kompetenzbereichen, und“ ersetzt. 
	7. In den §§ 8 und 11 Abs. 1 entfällt jeweils die Wortfolge „im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen“. 
	8. In § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 1 wird jeweils die Wortfolge „Bundesamt für Landwirtschaft“ durch das Wort „Bundesamt“ ersetzt. 
	9. Es wird folgender § 14a samt Überschrift eingefügt: 
	10. Die Überschrift des § 21 lautet: 
	11. In § 21 Abs. 3 wird nach der Z 6 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und werden folgende Z 7 und 8 angefügt: 
	12. Dem § 22 werden folgende Abs. 6 und 7 angefügt: 
	13. § 23 lautet: 


	Artikel 17 
	Änderung des Klima- und Energiefondsgesetzes 2007 
	1. Im Inhaltsverzeichnis wird im 4. Abschnitt nach dem Eintrag zu § 24 folgender Eintrag angefügt: 
	2. § 5 lautet: 
	3. § 7 Abs. 4 lautet: 
	4. § 8 Abs. 1 lautet: 
	5. In § 8 Abs. 4 wird die Wortfolge „von mindestens drei Mitgliedern“ durch die Wortfolge „von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder“ ersetzt. 
	6. In § 10 Abs. 4 wird an das Wort „Expertenbeirat“ ein Beistrich angefügt und die Wortfolge „sofern einer eingerichtet wurde,“ eingefügt. 
	7. Nach § 24 wird folgender § 25 eingefügt: 


	Artikel 18 
	Änderung des Spanische Hofreitschule-Gesetzes 
	1. In § 1 wird die Wortfolge „mit dem Firmenwortlaut Spanische Hofreitschule – Bundesgestüt Piber errichtet“ durch die Wortfolge „mit dem Firmenwortlaut Spanische Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber errichtet“ ersetzt. 
	2. In § 1 lautet der fünfte Satz: 
	3. § 2 Abs. 1 Z 3 lautet: 
	4. In § 2 Abs. 2 wird der Klammerausdruck „Spanische Hofreitschule – Bundesgestüt Piber“ durch den Klammerausdruck „Spanische Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber“ ersetzt. 
	5. § 2 Abs. 4 entfällt. 
	6. § 3 Abs. 2 letzter Satz lautet: 
	7. Der Text des § 14a erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird angefügt: 


	Artikel 19 
	Aufhebung des Bundesgesetzes zur Schaffung eines Gütezeichens für Holz und Holzprodukte aus nachhaltiger Nutzung 

	Artikel 20 
	Aufhebung des Börsesensale-Gesetzes 

	Artikel 21 
	Aufhebung des Bundesgesetzes über das Bundesamt für Wasserwirtschaft 


